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Projektdarstellung							     AZ: 5671-71
Sponsoring im landeskirchlichen Kontext
Es gibt zahlreiche Bemühungen, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Allerdings machen sich manchmal einzelne Initiativen Konkurrenz bzw. bleiben die Erträge hinter den Möglichkeiten zurück, weil potentielle Sponsoren nicht mit der geeigneten Strategie angesprochen werden. Mit dieser Information helfen Sie uns, die einzelnen Maßnahmen besser zu koordinieren. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. Bitte stimmen Sie das Projekt mit Ihrer Referentin / Ihrem Referenten ab.
Rückmeldung bitte an Evang. Oberkirchenrat, Fundraising (0Ma)
Dienststelle oder Einrichtung mit Ansprechpartner/in, Telefon und E-mail-Adresse:
__________________________________________________________________________________
Bezeichnung des Projekts:						Zeitraum (von – bis):
________________________________________________             __________________________
voraussichtliche Gesamtkosten:                 	davon durch Sponsoring erwartete Einnahmen:
________________________   €        	__________________  €
angedachte Maßnahme(n):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Das Projekt könnte mit folgenden anderen Fundraisingprojekten kollidieren:
__________________________________________________________________________________
Den Sponsoren bieten wir folgende Gegenleistung(en) an:
□  Logoabdruck (Programm, Plakat usw.)		
□  Verlinkung Ihres Logos mit Ihrem Webauftritt
□  Werbeanzeige in Programm
□  Erwähnung in eigenen Veröffentlichungen	□  Gelegenheit zu Grußwort
□  Infostand						□  Auslegen von Infomaterial
□   ________________________________________________________________________
Wir schließen einen Sponsoringvertrag ab:  □ ja      □ nein     (Muster bei 0Ma).
Haushaltsstelle für etwaige Einnahmen ist:  _______4510.165X (evtl. UK: ___)
□   Das angehängte Merkblatt zu „Spenden und Sponsoring haben wir zur Kenntnis genommen.
Mit dem Zentrum für Kommunikation ist im Blick auf Öffentlichkeitsarbeit vereinbart:
__________________________________________________________________________________
weitere Anmerkungen (eventuell gesondertes Blatt benutzen):
__________________________________________________________________________________

Rückmeldung 0Ma an Referentin/Referenten:
________________________________________________________________________________
Merkblatt „Spenden und Sponsoring“
Bitte überlegen Sie immer, ob Sie sich im Bereich einer Spendenbitte oder einer Sponsoringleistung bewegen:
Spenden sind freiwillig und unentgeltlich, d.h. ohne jede Gegenleistung. Spenden werden auf Gruppierung 2210 gebucht. Dabei ist egal ob es sich um Geld- oder Sachspenden handelt. Sachspenden dürfen nur gebucht werden, wenn auch eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden kann.
Bei Sachspenden ist der Spendenempfänger für die Wertermittlung zuständig (--> Hinweis auf Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen). Bei gebrauchten Gütern sind valide Belege erforderlich, die den Wert bestätigen, z.B. Ebay-Verkaufspreise vergleichbarer Gegenstände, Wertgutachten usw. 
Sponsoring: Steht einer (Spenden-)Zahlung oder einer Sachleistung eine Gegenleistung in Form von Werbung etc. gegenüber, dann ist die Leistung nicht mehr unentgeltlich und man landet beim Sponsoring. Sponsoringeinnahmen sind nicht auf Gruppierung 2201, sondern in der Gliederung 4510 und dort auf der Gruppierung 165X und stets mit dem entsprechenden Unterkonto zu buchen.
Typische Gegenleistungen des Gesponsorten sind: Banner, Fahnen, Danktexte, textliche oder sprachliche Hinweise auf die finanzielle Unterstützung, Verlinkungen zu Internetauftritten des Sponsors, Verwendung von Slogans des Sponsors oder prominente Abbildung des Logos.
Noch nicht zum Sponsoring führt eine optisch unauffällige Abbildung des Logos ohne weiteren Text.
Für Sponsoringleistungen werden Rechnungen ausgestellt (keine Zuwendungsbestätigungen!):
· Die Rechnung muss genaue Angaben zur Leistung haben (z.B. Finanzierung von Standkosten am xx.xx.2019 in xyz / Druckdatum und Bezeichnung des Bildes)
· Als Verwendungszweck ist zwingend die Haushaltsstelle anzugeben:
„Sachbuch / 4510.165X Sponsoring und stets auch das Unterkonto“.
· Die Rechnung ist mit dem Aktenzeichen 5671-71 zu versehen und an die Kasse als Beleg der Buchhaltung zu übergeben Eine Kopie ist in der digitalen Registratur nach der dort vorgegebenen Systematik abzulegen.
· Die Rechnungsführung macht sich eine Kopie zur Überwachung des Zahlungseingangs.
Sponsoring ist grundsätzlich unternehmerisch und führt im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) zur Umsatzsteuerpflicht. Daher ist es wichtig, dass Sponsoring konsequent auf Gruppierung 165X gebucht wird und alle Sponsoringmaßnahmen bei Herrn Sternberg koordiniert werden. Ab 2020  sind alle Sponsoringmaßnahmen des Rechtsträgers EKiBa mit 19% umsatzsteuerpflichtig, egal welcher Höhe. Ab 2023 mit Inkrafttreten des § 2b UstG auch die Sponsoringeinnahmen anderer Rechtsträger, unabhängig von der Frage, ob ertragssteuerlich ein BgA vorliegt.
Was nicht beziffert werden kann wird auch nicht gebucht, z.B. die mündliche Erlaubnis, eine Stromsteckdose benutzen zu dürfen führt zwar de facto zu einem Vorteil für den Stromverbraucher, da dieser aber nicht bezifferbar ist bleibt der Vorgang unberücksichtigt.
Zahlungen von öffentlicher Seite können auch Zuschüsse sein, wenn der Zahlungsempfänger keinerlei Gegenleistung erbringt. In der Regel liegt dann ein Zuschuss- oder Zuwendungsbescheid vor. Zuschüsse werden, je nach Zuschussgeber, unter Gruppierung 06xx gebucht.
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